
 

 
 
 
 
 
 

 
Satzung 

der Krankenhausstiftung Bamberg 
vom 04.08.2020 

 

Präambel 

Das Allgemeine Krankenhaus in Bamberg an der Sandstraße entstand als Stiftung des Würzburger und 
zugleich Bamberger Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal. Die Gründung war auch finanziell sein 
alleiniges Verdienst. Der Stifter hatte im Jahre 1786 das Baugelände aus seiner Privatschatulle gekauft, 
am 19.05.1787 den Grundstein zum Bau selbst gelegt und am 11.11.1789 die Weihe selbst vorgenom-
men. Nach der Satzung für die Krankenhausstiftung Bamberg vom 23.02.1978 war Zweck der Stiftung 
"der Betrieb und die Unterhaltung eines Krankenhauses mit den im Krankenhausbedarfsplan des Frei-
staates Bayern aufgeführten Fachrichtungen". 

 

Mit der Eröffnung des Klinikums der Stadt Bamberg (Krankenhaus der Zentralversorgung) hat die Kran-
kenhausstiftung mit Wirkung vom 01.01.1984 den Krankenhausbetrieb eingestellt. Um dem Stifterwil-
len auch in Zukunft so weit als möglich Rechnung zu tragen, wird die Zweckbestimmung der Stiftung 
in der Weise geändert, dass nicht mehr der Betrieb eines Krankenhauses, sondern die Förderung des 
Betriebes eines Krankenhauses der Zentralversorgung Stiftungszweck ist. 

 
§ 1 

Name, Rechtsstand und Sitz 

 

(1) Die Stiftung führt den Namen „Krankenhausstiftung Bamberg“. 
 

(2) Sie ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des bürgerlichen Rechts.  
 

(3) Sie hat ihren Sitz in Bamberg.  
 

 
§ 2 

Stiftungszweck 

 

(1) Der Stiftungszweck ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen 
Gesundheitspflege, insbesondere die Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankhei-
ten, auch durch Krankenhäuser im Sinne des § 67 Abgabenordnung (AO). Die Stiftung verfolgt 
damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 
(2) Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Förderung des Betriebes des Kli-

nikums am Bruderwald mit den im Krankenhausplan des Freistaates Bayern aufgeführten Fach-
richtungen einschließlich der mit dem Krankenhaus verbundenen Ausbildungsstätten im Sinne 
des § 2 Nr. 1 a Buchst. e des Krankenhausfinanzierungsgesetzes. Der Stiftungszweck wird durch 
Zuwendungen an einen gemeinnützigen Krankenhausträger verwirklicht. 

 
 
 
 
 
 



§ 3 
Einschränkungen 

 

(1) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendungen oder Vergütungen begünstigt werden. 
 

(2) Ein Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung aufgrund dieser Satzung besteht nicht. 
 
 

§ 4 
Grundstockvermögen 

 

Das Grundstockvermögen der Stiftung ist in seinem Wert ungeschmälert zur dauernden und nachhalti-
gen Erfüllung ihres Stiftungszweckes zu erhalten. Es ergibt sich aus der Anlage, die wesentlicher Be-
standteil dieser Satzung ist. 

 

§ 5 
Stiftungsmittel 

 

(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben 
 

1. aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, 
 

2. aus Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Stärkung des Grundstock-
vermögens bestimmt sind. 

 
(2) Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Stifter 

und ihre Erben erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung. 
 
 

§ 6 
Stiftungsorgane 

 

Die Stiftung wird von den Organen der Stadt Bamberg nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 
und nach den sonstigen für die Verwaltung des Vermögens, für die Führung des Haushalts, für die 
Schulden und für das Rechnungs-, Kassen-, und Prüfungswesen der Stadt Bamberg geltenden Vorschrif-
ten verwaltet und vertreten. 

 
§ 7 

Satzungsänderungen, Umwandlung und Aufhebung der Stiftung 

 

(1) Satzungsänderungen sind zulässig, soweit sie zur Anpassung an veränderte Verhältnisse gebo-
ten erscheinen. Sie dürfen die Steuerbegünstigung der Stiftung nicht beeinträchtigen oder auf-
heben. Soweit sie sich auf die Steuerbegünstigung der Stiftung auswirken können, sind sie der 
zuständigen Finanzbehörde zur Stellungnahme vorzulegen. 

 
(2)  Änderungen des Stiftungszwecks sind nur zulässig, wenn seine Erfüllung unmöglich wird oder 

sich die Verhältnisse derart ändern, dass die Erfüllung des Stiftungszwecks nicht mehr sinnvoll 
erscheint. Umwandlung und Aufhebung der Stiftung richten sich nach den gesetzlichen Vor-
schriften. 
 
 
 
 
 
 



§ 8 
Vermögensanfall 

 

Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Rest-
vermögen an die Stadt Bamberg. Diese hat es unter Beachtung des Stiftungszwecks unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden. Nach Möglichkeit ist es einer 
anderen durch die Stadt Bamberg verwalteten Stiftung mit ähnlicher Zweckbestimmung zuzuführen. 

 

§ 9 
Stiftungsaufsicht 

 

Die Stiftung untersteht der Aufsicht der Regierung von Oberfranken als Rechtsaufsichtsbehörde der 
Stadt Bamberg. 

 
§ 10 

In-Kraft-Treten  

 

(1) Die Stiftungssatzung tritt mit Genehmigung der Regierung von Oberfranken in Kraft. 
 

(2) Die bisherige Satzung vom 06.08.2003 wird gleichzeitig außer Kraft gesetzt. 
 

 


